Was muss an der Direkten Demokratie verbessert werden? Ein Vergleich:

Die Mängel des heutigen Landesgesetzes Nr.11/2005 zur Direkten Demokratie
Was das Bündnis für ein besseres Gesetz daran ändern will:

Es fehlt die Zugriffsmöglichkeit mit dem einführenden Referendum (Volksinitiative) und dem bestätigenden Referendum zu Entscheidungen der Landesregierung von Landesinteresse (obwohl die Möglichkeit der Volksabstimmung über Verwaltungsakte vom Art. 123 der Verfassung vorgesehen ist) I
Es wird die Möglichkeit der Volksabstimmung über jene Entscheidungen der Landesregierung eröffnet, die bestimmte Mindestausgaben mit sich bringen, große Umweltrelevanz haben und die Allgemeinheit betreffen.

Die Zahl der zu sammelnden Unterschriften ist zu hoch. Die Sammelzeiten sind zu kurz. 13.000 Unterschriften ist nahezu das Doppelte der Unterschriftenzahl, die von einem anderen Landesgesetz (L.G. für das bestätigende Referendum) bei Regierungsformgesetzen vorgesehen ist (7.500). 
Die Zahl der Unterschriften wird bei Volksinitiativen (gesetzeseinführendes  Referendum) auf 10.000 und bei Referenden (bestätigendes Referendum) auf 7.500 abgesenkt werden, das die derzeitige Einstiegshürde für  das bestätigende  Referendum für Regierungsformgesetze ist.

Es fehlt das wichtige Instrument des “bestätigenden Referendums”, mit dem die Bürger nach Verabschiedung eines Landesgesetzes oder eines Beschlusses der Landesregierung verhindern können, dass dies in Kraft tritt.
Es braucht das sog. bestätigende Referendums Damit kann in einer Volksabstimmung entschieden werden, ob ein Gesetz des Landtags oder ein wichtiger Beschluss der Landesregierung überhaupt in Kraft treten soll.

Das Beteiligungsquorum von 40% der Wahlberechtigten ist viel zu hoch!
Aufgrund der Notwendigkeit einer gewissen Übergangszeit zum 0-Quorum ist die Reduzierung des Beteiligungsquorums auf 15% vorgesehen.

Es fehlen Bestimmungen, die eine ausreichende amtliche und ausgewogene Information aller Wahlberechtigten gewährleisten können, z.B. das sog. Abstimmungsheft.
Jede/r Stimmbürger/in soll einen Monat vor der Abstimmung per Post ein Abstimmungsheft erhalten, worin die wichtigsten Informationen zur Abstimmung und das Pro und Contra sachlich erläutert werden.

Es können keine Volksabstimmungen über Entscheidungen der Landesregierung nur in  jenen Teilgebieten des Landes abgehalten werden, die besonders oder ausschließlich von den Auswirkungen solcher Vorhaben betroffen sind.
Auch wenn Großprojekte nur einen Teil des Landes betreffen, soll die Bevölkerung darüber abstimmen können (mindestens 10% der Bevölkerung oder mindestens 10 Gemeinden).

Die Gehälter der Politiker sind derzeit der direkten Demokratie völlig entzogen, obwohl dies von der Rechtsordnung nicht nötig wäre.
Die Bürger/innen sollen selbst über die Entlohnung ihrer politischen Vertreter/innen entscheiden können. 

Es wird dem Landtag keine Möglichkeit eingeräumt, bei einer Volksinitiative einen Alternativvorschlag zu formulieren und diesen mit zur Abstimmung zu bringen. 
Der Landtag soll einen Alternativvorschlag mit zur Volksabstimmung bringen können, sodass die Bevölkerung sich zwischen zwei Alternativen entscheiden kann.

Die Gemeinden können keine Volksabstimmungen auf Landesebene erwirken.
Auch Gemeinderatsversammlungen von mind. 10 Gemeinden, die nicht weniger als 10% der Bevölkerung des Landes vertreten, sollen eine gesetzeseinführendes Referendum verlangen können.

Die Möglichkeit der Unterschriften-beglaubigung ist begrenzt auf Mandatsträger und einen kleinen Kreis von Beamten, Notaren und Friedensrichtern
Jede wahlberechtigte Person soll sich vom Bürgermeister mit der Möglichkeit beauftragen lassen können, in der eigenen Gemeinde  die Unterschriften der Wahlberechtigten beglaubigen können. 

Weitere Verbesserungen gegenüber dem heutigen Stand betreffen den Abstimmungszeitraum und die Fairnessklauseln. Heute gilt eine Sperrfrist für Volksabstimmungen von 12 Monaten vor und 6 Monaten nach Landtagswahlen, eine völlig unnötige zeitliche Einschränkung der Stimmrechte. Unser Vorschlag sieht drei Abstimmungssonntage vor, die sich nicht mit Wahltagen überschneiden dürfen. Die Fairness muss vor allem im Zugang zu den Medien gewährleistet werden (par condicio). Außerdem wird die finanzielle Seite der Volksabstimmungen besser geregelt: zum einen müssen alle Beteiligten ihre Finanzierungsquellen offen legen, zum anderen sollen die Promotoren einer Volksabstimmung dieselbe Vergütung von Werbeausgaben erhalten wie Parteien bei Landtagswahlen.

Insgesamt würden durch unseren Vorschlag die Mitentscheidungsrechte der Bürger/innen vervollständigt  und wesentlich gestärkt. Die direkte Demokratie gewinnt an Bürgerfreundlichkeit und sorgt für ein Gegengewicht der Bevölkerung auf einem breiten Feld der Landespolitik. Die Autonomie würde ein Stück weit den Menschen zurückgegeben. Die Landtagsmehrheit, die das heutige Gesetz verabschiedet hat, wird dagegen halten, dass die Entscheidungsfreiheit der gewählten Politiker, vor allem der Landesregierung eingeengt würde. Doch bleiben einmal die Einstiegshürden von 7.500 bzw. 10.000 Unterschriften und schließlich muss jede Volksinitiative und jedes Referendum eine Mehrheit bei der Wählerschaft finden. Zweck einer guten Regelung der Stimmrechte ist es ja, zu verhindern, dass Politik gegen den Bürgerwillen durchgesetzt wird und die Bevölkerung sich autonom in die Politik einbringen kann.

